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Preisblatt zum Sondervertrag Stromfix Wärme

Preise

Was bedeutet gemeinsame, was bedeutet getrennte Messung?

Gemeinsame Messung

Getrennte Messung

Schaltzeiten Freigabe- und Sperrzeiten

Stromfix Wärme – gemeinsame Messung

Stromfix Wärme – getrennte Messung

für Stromlieferungen im Netzgebiet der Bayernwerk AG.

Der Strompreis setzt sich aus einem Jahresgrundpreis je Zähler und einem Arbeitspreis für jede gelieferte Kilowattstunde 
(kWh) zusammen. Der gelieferte Strom stammt zu 100 % aus regenerativen Quellen (Ökostrom).

Bei Heizstromtarifen unterscheidet man zwischen der Art der Messung (gemeinsame Messung/getrennte Messung) und der 
Art des Zählers (Eintarifzähler/Doppeltarifzähler).

Bei der gemeinsamen Messung wird der Heizstromverbrauch zusammen mit dem Haushaltsstromverbrauch über einen Zähler 
mit Doppeltarif-Zählwerk gemessen. 

Bei der getrennten Messung wird der Verbrauch des Heizstroms von einem separaten Zähler mit Doppeltarif-Zählwerk erfasst. 
Der Haushaltsstrom wird über einen extra Zähler gemessen, dieser kann entweder ein Eintarif-Zählwerk oder ein Doppeltarif-
Zählwerk haben.

Hochtarif (HT): Mo – Fr: 06:00-22:00 Uhr  
  Sa: 06:00-13:00 Uhr  
Restliche Zeiten sind Schwachzeiten (NT). An Feiertagen gelten die 
Schaltzeiten des entsprechenden Wochentages.

Es gelten die Regelungen des örtlichen Netzbetreibers. Diese können 
unter der Website www.stromnetz-kulmbach.de entnommen werden.

Arbeitspreis Grundpreis

netto brutto netto brutto

HT (Hochtarif) 19,58 ct/kWh 23,30 ct/kWh
110,88 €/Jahr 131,95 €/Jahr

NT (Niedertarif) 14,54 ct/kWh 17,30 ct/kWh

Arbeitspreis Grundpreis

netto brutto netto brutto

HT (Hochtarif) 17,18 ct/kWh 20,44 ct/kWh
67,23 €/Jahr 80,00 €/Jahr

NT (Niedertarif) 14,39 ct/kWh 17,12 ct/kWh


